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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2006

Norm

MSchG §10 Abs1 Z2

Rechtssatz

Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen, ist zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder

Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und

damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
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